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der Stadt Puchheim über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet beiderseits des  
Loheweges zwischen Am Mühlstetter Graben und dem Bereich südlich der Lochhauser Straße  
 
 

Planungsumgriff: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Puchheim hat in seiner Sitzung am 28.11.2019 be-

schlossen, für das Gebiet beiderseits des Loheweges zwischen der Straße Am Mühlstetter Graben 

und dem Bereich südlich der Lochhauser Straße einen qualifizierten Bebauungsplan im Sinne des 

§ 30 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen.  

Vorrangiges Ziel des Bebauungsplanes ist es, die weitere bauliche Entwicklung des Bereiches, insbe-

sondere im Hinblick auf Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die Bauform, festzulegen.  

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer 

Umweltprüfung aufgestellt werden. 
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Für die Öffentlichkeit besteht die Möglichkeit, sich im Rathaus der Stadt Puchheim, Poststraße 2, 

Zimmer 207 im 2. Stock, während der Öffnungszeiten über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 

über die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und sich bis zum 10.02.2020 zur 

Planung zu äußern. 

 
Puchheim, 08.01.2020 
 

 
Norbert Seidl 
Erster Bürgermeister 


